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Landesprogramm „Zukunft Innenstadt I“ 
Ausschreibung 2021: Denken und beleben Sie Ihre Innenstadt neu 
Hier: Beantragung des Innenstadtbudgets   
 
 
 
Beschlussvorschlag 

1. Mit den Projekten und Maßnahmen des Innenstadtbudgets (Förderaufruf Zukunft Innenstadt 2021) wird 
angestrebt, die Innenstadt von Oestrich-Winkel zu stärken. 
2. Parallel dazu wird im Zuge der Erstellung des Leitbildes „Neues Leben in den Ortskernen“ eine Strategie 
entwickelt, um das Ziel der Belebung der Innenstadt zu erreichen. 
3. Die in der Interessensbekundung benannten sowie die im Rahmen des Bürgerbeteiligungsverfahrens 
hinzugekommenen Maßnahmen und Projekte tragen dazu bei, die Ziele der zu erarbeitenden Strategie, in 
Form des Leitbildes „neues Leben in den Ortskernen“, zu erreichen. 
 
 

Sachverhalt  

Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung hat das Land Hessen 2021 ein Förderprogramm „Zukunft 
Innenstadt“ aufgelegt, um die Innenstädte nach der Corona-Pandemie wieder zu stärken und zu beleben.  
Im Rahmen des ersten Programmaufrufs konnten alle Städte und Gemeinden in Hessen ihr Interesse an 
einem Innenstadtbudget bekunden. In Oestrich-Winkel arbeitet die Verwaltung an einer Bewerbung, 
während parallel dazu ein Dringlichkeitsantrag (2021/97) aller Fraktionen beschlossen wurde, sich auf das 
Innenstadtbudget zu bewerben. Aus allen Fraktionen gingen Vorschläge ein, welche in der 
Interessensbekundung berücksichtigt werden sollten. Letztlich wurde ein großer bunter Blumenstrauß an 
Maßnahmen verfasst, welcher die Jury überzeugte. So erging im Herbst 2021 der Zuwendungsbescheid für 
das Innenstadtbudget von 250.000 € (zzgl. kommunaler Eigenanteil). 
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Obwohl bereits im ersten Halbjahr 2022 ein umfangreiches Bürgerbeteiligungsverfahren zur 
Konkretisierung der Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt durchgeführt wurde, ist ein Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung über die im Beschlussvorschlag benannten Punkte noch offen. Der 
Fördermittelgeber fordert diesen Beschluss nun nach.  
 
Bzgl. des weiteren Vorgehens werden gesonderte Vorlagen erfolgen.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Förderquote beträgt 85%. Bei dem zugesagten Innenstadtbudget von 250.000 € beträgt der 
hinzukommende städtische Eigenanteil 44.118 €, sodass sich die zuwendungsfähigen Ausgaben insgesamt 
auf 294.118 € belaufen. Die investiven Mittel in Höhe von 62.500 € stehen im Haushalt 2022 unter der 
Investitionsnr. 5111-2201 zur Verfügung, weitere 62.500 € im Jahr 2023. 170.000 € müssen im Haushalt 
2023 zusätzlich vorgesehen werden. 
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1. Interessenbekundung_Zukunft Innenstadt 2021_Oestrich-Winkel 
 
 
Oestrich – Winkel, 23.08.2022 
 
 
Dezernatsleiter  




